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1. Aufteilung der Kosten einer Betriebs -
ver anstaltung/Weihnachtsfeier als 
steuer pfl ichtiger Lohn

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveran-
staltung sind erst bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 €/
Mitarbeiter) als steuerpfl ichtiger Arbeitslohn zu qualifi zieren. Diese 
Kosten sind grundsätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern 
zuzurechnen. Eine Voraussetzung für die Annahme von Arbeitslohn 
ist, dass die Teilnehmer durch die Leistungen objektiv bereichert 
werden. 

Dies hat der BFH nunmehr entschieden und seine bisher gegentei-
lige Rechtsprechung geändert. Zu einer objektiven Bereicherung 
führen dabei nur solche Leistungen, die von den teilnehmenden 
Arbeitnehmern unmittelbar konsumiert werden können, also vor 
allem Speisen, Getränke und Musikdarbietungen. Aufwendungen 
des Arbeitgebers, die die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung 
betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die Beauftragung eines 
Eventveranstalters) bereichern die Teilnehmer hingegen nicht und 
bleiben deshalb bei der Ermittlung der maßgeblichen Kosten un-
berücksichtigt. 

In einem weiteren Urteil entschied der BFH, dass die Kosten der Ver-
anstaltung nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilneh-
mer (z. B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind. Der danach 
auf Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten wird, so der BFH 
ebenfalls entgegen seiner früheren Auffassung, den Arbeitnehmern 
bei der Berechnung der Freigrenze auch nicht als eigener Vorteil zu-
gerechnet.

2. Neuregelungen im Reisekostenrecht ab 2014

Mit den Neuregelungen bei den Reisekosten soll eine vereinfachte 
Ermittlung der abziehbaren Reisekosten ab 2014 erreicht werden. 
Von den Neuregelungen sind die Fahrtkosten, Verpfl egungsmehrauf-
wendungen und Übernachtungskosten betroffen. Dieser Beitrag soll 
einen kurzen Überblick über die neuen Regelungen geben. 

Die erste Tätigkeitsstätte (neu): An die Stelle des bisherigen Be-
griffs der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ tritt ab 2014 der neue Be-
griff der „ersten Tätigkeitsstätte“. Hierbei handelt es sich um eine 
ortsfeste Einrichtung, an der der Arbeitnehmer unbefristet, für die 
gesamte Dauer des Dienstverhältnisses oder länger als 48 Monate 
tätig werden soll. Ein Arbeitnehmer kann nur „eine“ erste Tätigkeits-
stätte je Dienstverhältnis haben. Entscheidend ist grundsätzlich die 
Anordnung des Arbeitgebers gemäß dienstrechtlichen Weisungen. 

1. Prüfungsstufe – die Zuordnung des Arbeitgebers: Wenn mehre-
re Tätigkeitsstätten vorhanden sind, bestimmt der Arbeitgeber, wel-
che davon als erste Tätigkeitsstätte gilt.
2. Prüfungsstufe – die quantitative Abgrenzung: Ordnet der Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmer keiner bestimmten Tätigkeitsstätte 
zu, wird eine erste Tätigkeitsstätte bestimmt, sofern

• der Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich oder
• je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder
• mindestens 1/3 seiner regelmäßigen Arbeitszeit

an einer betrieblichen Einrichtung gemäß seinem Arbeitsvertrag tä-
tig werden soll. Soll der Arbeitnehmer an mehreren Tätigkeitsstätten 
mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig wer-
den, wird die seiner Wohnung am nächsten liegende Tätigkeitsstätte 
als erste Tätigkeitsstätte bestimmt. 

Fahrtkosten: Der Arbeitnehmer kann bei berufl ich veranlasster Aus-
wärtstätigkeit die Fahrtkosten in Höhe der tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen. Anstelle der 
tatsächlichen Aufwendungen kann auch ein pauschaler Kilometer-
satz für jeden gefahrenen Kilometer als Werbungskosten angesetzt 
werden, sofern der Arbeitnehmer alle Aufwendungen für das Fahr-
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zeug trägt. Dieser pauschale Kilometersatz beträgt für Pkws zzt. 
0,30 € je Kilometer. Hier sei jedoch angemerkt, dass die tatsächli-
chen Kosten je Kilometer i. d. R. weit höher sind und sich somit eine 
individuelle Ermittlung lohnen kann.

Beispiel 1: Arbeitnehmer A mit Wohnsitz in Düsseldorf ist unbefris-
tet dem Sitz der Geschäftsleitung seines Arbeitgebers in Köln zuge-
ordnet. Er hat dort seine erste Tätigkeitsstätte. Im Monat Juni 2014 
wird er an 25 Arbeitstagen nur bei einem Kunden in Bonn tätig. Die 
Fahrten dorthin legt er mit seinem eigenen Pkw zurück. Die einfache 
Entfernung von seiner Wohnung in Düsseldorf zum Kunden in Bonn 
beträgt 72 km.
Konsequenz: Die Fahrten von seiner Wohnung in Düsseldorf zu sei-
ner ersten Tätigkeitsstätte in Köln werden in Höhe der Entfernungs-
pauschale als Werbungskosten berücksichtigt. Für seine berufl ich 
veranlasste Auswärtstätigkeit in Bonn kann A die Werbungskosten 
nach Reisekostengrundsätzen geltend machen. So kann er z. B. fol-
gende Fahrtkosten als Werbungskosten ansetzen: 
25 Arbeitstage × 144 gefahrene Kilometer × 0,30 € = 1.080 €.

Verpfl egungsmehraufwendungen: Die bisherige dreistufi ge Staffe-
lung bei den Verpfl egungsmehraufwendungen wird auf zwei Stufen 
reduziert. Für Inlandsreisen können ab 2014 folgende Pauschbeträge 
steuerlich berücksichtigt werden:

• 12 € je Kalendertag, sofern der Arbeitnehmer mehr als 8 Stun-
den von seiner Wohnung und ggf. der ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend ist,  

• 24 € je Kalendertag bei einer berufl ichen Abwesenheit von mehr 
als 24 Stunden,

• jeweils 12 € für den An- und Abreisetag bei auswärtiger Über-
nachtung ohne Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit. 

Für die Qualifi zierung als An- oder Abreisetag ist es ausreichend, 
wenn der Arbeitnehmer an diesem, einem anschließenden oder vor-
hergehenden Tag außerhalb der Wohnung übernachtet.

Die Verpfl egungspauschale von 12 € gilt auch dann, wenn der Ar-
beitnehmer seine eintägige berufl iche Tätigkeit „über Nacht ausübt” 
(ohne Übernachtung) und er dadurch ebenfalls insgesamt mehr als 
8 Stunden von der Wohnung und ggf. der ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend ist. 

Beispiel 2: Arbeitnehmer B hat eine Besprechung mit einem Kunden 
am Mittwoch um 9 Uhr. Aufgrund der Entfernung muss er bereits 
am Dienstag anreisen. Er verlässt gegen 20 Uhr seine Wohnung und 
übernachtet am Ort der Besprechung. Nach der Besprechung reist er 
wieder ab. Seine Wohnung erreicht er am Donnerstag um 2.00 Uhr.
Rechtslage bis 31.12.2013: B kann lediglich für den Besprechungs-
tag einen Pauschbetrag von 24 € geltend machen, da die Abwesen-
heitsdauer an den übrigen zwei Tagen unter 8 Stunden betragen hat.     
Rechtslage ab 2014: B kann für den An- und Abreisetag jeweils 
einen Pauschbetrag von 12 € und für den Besprechungstag einen 
Pauschbetrag von 24 € als Werbungskosten geltend machen, insge-
samt also 48 €. 

Verpfl egungsmehraufwendungen bei Auslandstätigkeit: Auch für 
Tätigkeiten im Ausland gelten ab 2014 nur noch zwei statt bisher 
drei Pauschalen, wobei die gleichen Voraussetzungen wie bei den in-
ländischen Pauschalen erfüllt sein müssen. Die Auslandspauschalen 
waren bei Ausarbeitung dieses Schreibens noch nicht bekannt. Diese 
werden aber sicherlich noch vor Jahresende 2013 veröffentlicht.

Änderungen bei der Dreimonatsfrist: Die Berücksichtigung der 
Pauschalen für die Verpfl egungsmehraufwendungen bleibt wie bis-
her grundsätzlich auf die ersten 3 Monate einer berufl ichen Tätigkeit 
an ein und derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. Neu ist ab 2014, 
dass eine zeitliche Unterbrechung von 4 Wochen unabhängig vom 

Anlass der Unterbrechung, wie z. B. Krankheit, Urlaub oder Tätigkeit 
an einer anderen Tätigkeitsstätte, zu einem Neubeginn der Dreimo-
natsfrist führt.

Doppelte Haushaltsführung: Das Vorliegen eines „eigenen Haus-
stands“ außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeitsstätte erfordert 
künftig neben dem Innehaben einer Wohnung aus eigenem Recht 
oder als Mieter auch eine angemessene fi nanzielle Beteiligung an 
den Kosten der Lebensführung. Außerdem muss am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte die Nutzung einer Zweitunterkunft aus berufl ichen 
Gründen erforderlich sein. Eine Zweitwohnung an einem anderen 
Ort kann anerkannt werden, wenn der Weg von dort aus zur ers-
ten Tätigkeitsstätte weniger als die Hälfte der Entfernung von der 
Hauptwohnung zur neuen Tätigkeitsstätte beträgt.

Ab 2014 können als Unterkunftskosten im Inland die dem Arbeit-
nehmer tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Nutzung 
einer Wohnung oder Unterkunft angesetzt werden – höchstens je-
doch 1.000 € pro Monat. Soweit der monatliche Höchstbetrag nicht 
ausgeschöpft wird, ist eine Übertragung des nicht ausgeschöpften 
Volumens in andere Monate im selben Kalenderjahr möglich. Die 
bisherige Grenze von 60 m2 für eine Wohnung entfällt. Für das Aus-
land bleibt die Rechtslage unverändert.

Anmerkung: Ggf. müssen die Reisekostenrichtlinien in Ihrem Be-
trieb angepasst werden. Reisekosten stellen in manchen Unterneh-
men einen großen fi nanziellen Belastungsfaktor dar. Lassen Sie sich 
im Einzelfall von uns beraten!

3. Bundesfi nanzministerium äußert sich 
zu neuen Rechnungsangaben 

Gutschrift: Die Pfl ichtangaben in der Rechnung sind durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz um die Rechnungsangabe 
„Gutschrift“ erweitert worden. Das Bundesfi nanzministerium äußert 
sich ein einem Schreiben zu den verschiedenen Regelungen insbe-
sondere auch zur „Gutschrift“ sinngemäß wie folgt:

Vereinbaren die am Leistungsaustausch Beteiligten, dass der Leis-
tungsempfänger über den Umsatz abrechnet, muss die Rechnung 
die Angabe „Gutschrift“ enthalten. 

Darüber hinaus kommt die Anerkennung von Formulierungen in Be-
tracht, die in anderen Amtssprachen für den Begriff „Gutschrift“ in 
der jeweiligen Sprachfassung verwendet werden (z. B. „Self-billing“). 
Die Verwendung anderer Begriffe entspricht nicht dem Umsatzsteu-
ergesetz. Gleichwohl will die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug 
nicht allein wegen begriffl icher Unschärfen versagen, wenn die ge-
wählte Bezeichnung hinreichend eindeutig ist (z. B. Eigenfaktura), 
die Gutschrift im Übrigen ordnungsgemäß erteilt wurde und keine 
Zweifel an ihrer inhaltlichen Richtigkeit bestehen.

Die im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnete Stornierung oder 
Korrektur der ursprünglichen Rechnung als Gutschrift (sog. kaufmän-
nische Gutschrift) ist keine Gutschrift im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne. Wird in einem solchen Dokument der Begriff „Gutschrift“ ver-
wendet, obwohl keine Gutschrift im umsatzsteuerrechtlichen Sinne 
vorliegt, ist dies weiterhin umsatzsteuerrechtlich unbeachtlich. 

Wird in einem Dokument sowohl über empfangene Leistungen (Gut-
schrift) als auch über ausgeführte Leistungen (Rechnung) zusammen 
abgerechnet, muss das Dokument die Rechnungsangabe „Gutschrift“ 
enthalten. Zudem muss aus dem Dokument zweifelsfrei hervorge-
hen, über welche Leistung als Leistungsempfänger bzw. leistender 
Unternehmer abgerechnet wird. In dem Dokument sind Saldierung 
und Verrechnung der gegenseitigen Leistungen unzulässig.



Zeitpunkt der Rechnungsausstellung: Nach den Regelungen im 
Umsatzsteuergesetz ist eine Rechnung innerhalb von 6 Monaten 
nach Ausführung der Leistung auszustellen, sofern eine Verpfl ich-
tung zur Rechnungsausstellung besteht. 

Führt der Unternehmer eine „innergemeinschaftliche Lieferung“ 
aus, ist er verpfl ichtet, spätestens am 15. Tag des Monats, der auf 
den Monat folgt, in dem die Lieferung ausgeführt worden ist, eine 
Rechnung auszustellen. Die gleiche Frist gilt, wenn der Unterneh-
mer eine sonstige Leistung in einem anderen Mitgliedstaat ausführt, 
für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet.

4. Grundzüge der neu eingeführten 
„Lohnsteuer-Nachschau“ 

Mit der Einführung einer sog. „Lohnsteuer-Nachschau“ durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz soll das Finanzamt in die 
Lage versetzt werden, sich insbesondere einen Eindruck über die 
räumlichen Verhältnisse, das tatsächlich eingesetzte Personal und 
den üblichen Geschäftsbetrieb zu verschaffen. Dieses Ermittlungs-
verfahren dient allein der Kontrolle der steuerlichen Pfl ichten auf 
dem Gebiet der Lohnsteuer. Andere Steuern sind nicht betroffen.

Eine Lohnsteuer-Nachschau darf nur während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten stattfi nden. Die Beauftragten dürfen 
ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Lohnsteuer-
Außenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine ge-
werbliche oder berufl iche Tätigkeit ausüben, betreten. Wohnräume 
hingegen dürfen nicht betreten werden, es sei denn es besteht drin-
gende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Die von der Lohnsteuer-Nachschau betroffenen Personen haben auf 
Verlangen Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, 
Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der Lohnsteuer-
Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorzulegen und Auskünfte 
zu erteilen, soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen Erheb-
lichkeit zweckdienlich ist. Welche Unterlagen dies sind, bestimmt 
sich nach der Einschätzung des Amtsträgers. Das Vorlageersuchen 
der Unterlagen muss aber konkret begründet werden. Ein Ermitteln 
ins Blaue ist nicht zulässig. Geben die getroffenen Feststellungen 
hierzu Anlass, kann von der allgemeinen Nachschau ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung übergegangen werden. 
Auf den Übergang zur Lohnsteuer-Außenprüfung ist jedoch schrift-
lich hinzuweisen.

Die Verhältnisse, die anlässlich einer Lohnsteuer-Nachschau festge-
stellt werden, können auch bei der Steuerveranlagung einer dritten 
Person – i. d. R. beim Arbeitnehmer – berücksichtigt werden.

Anmerkung: Mit der Einführung der Lohnsteuer-Nachschau sind 
leider viele Aspekte als ungeklärt und rechtlich problematisch anzu-
sehen. Hier ist z. B. fraglich, ob die Durchführung die Möglichkeit ei-
ner Selbstanzeige verhindert und wie weit eine Nachschau wirklich 
„zwangsweise“ durchgeführt werden darf. Zu dem Thema wird ein 
klärendes Schreiben des Bundesfi nanzministeriums erwartet.

5. Handlungsempfehlungen und Gestaltungs-
hinweise zum Jahresende 2013

TERMINSACHE LOHN STEUERABZUGSVERFAHREN: Mit der Ein-
führung des elektronischen Lohnsteuerabzugsverfahrens können 
Arbeitgeber seit dem 1.1.2013 die gültigen Elektronischen Lohn-
SteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) abrufen. Die auf der alten Papier-
Lohnsteuerkarte aus dem Jahr 2010 enthaltenen Daten verlieren 
somit zum Ende des Jahres ihre Gültigkeit. 

Hier sei darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber, die noch nicht auf 
das elektronische Verfahren umgestiegen sind, die Angaben der al-
ten Papier-Lohnsteuerkarte – so z. B. Anzahl der Kinderfreibeträge 
oder Lohnsteuerklasse – möglicherweise nicht mehr aktuell sind. Als 
spätester Zeitpunkt für die Einführung des ELStAM-Verfahrens 
beim Arbeitgeber ist der letzte Lohnzahlungszeitraum 2013 fest-
gelegt worden.

TERMINSACHE ALTVERLUST AUS PRIVATEN WERTPAPIERGE-
SCHÄFTEN: Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die Ein-
führung einer Abgeltungssteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
sowie Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften beschlossen. 
Der Abzug von Verlusten aus Aktienverkäufen kann seitdem nur mit 
Gewinnen aus solchen Geschäften verrechnet bzw. in künftige Jah-
re vorgetragen werden. Ein Verlustrücktrag in das Vorjahr ist nicht 
möglich. 

Anleger, die noch steuerlich verrechenbare Verluste aus privaten 
Wertpapiergeschäften aus der Zeit vor Einführung der Abgeltung-
steuer haben (also vor 2009), sollten beachten, dass diese Veräuße-
rungsverluste nur noch mit bis zum 31.12.2013 realisierten Wertpa-
pierveräußerungsgewinnen verrechnet werden können. Danach ist 
eine Altverlustverrechnung nur noch mit Gewinnen aus Veräußerun-
gen von Edelmetall, Kunstgegenständen oder Devisen innerhalb der 
einjährigen Spekulationsfrist möglich (soweit diese jährlich mindes-
tens 600 € betragen) oder mit steuerpfl ichtigen Gewinnen aus dem 
Verkauf von Immobilien innerhalb der 10jährigen Spekulationsfrist. 

Anmerkung: Zur Geltendmachung der „Altverluste“ muss der Anle-
ger diese Verrechnung bei seinem Finanzamt beantragen. Sofern Sie 
noch nicht verrechnete Altverluste haben, sollten Sie sich umgehend 
zu den Möglichkeiten einer Verrechnung beraten lassen.

TERMINSACHE ABGELTUNGSTEUER: Werden mit Aktien, die nach 
dem 31.12.2008 angeschafft wurden, Verluste erzielt, werden diese 
von den Banken automatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlust-
ausgleich zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. un-
terschiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung kann 
nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der Bank be-
antragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist bis 
spätestens 15.12.2013 zu verlangen. 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird der darin ausge-
wiesene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um eine 
doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der Einkom-
mensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden soll, 
hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns besprochen 
werden! Die Beantragung einer Verlustbescheinigung kann sich u. 
a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge bei Banken 
erzielt werden, die mit Kapitalertragsteuer belastet sind und mit 
Verlusten bei anderen Banken verrechnet werden können. 

DIE ELEKTRONISCHE BILANZ FÜR WIRTSCHAFTSJAHRE AB 2013: 
Bilanzierende Unternehmen müssen für die Wirtschaftsjahre ab 
2013 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich 
vorgeschriebener Gliederung an die Finanzverwaltung elektronisch 
übermitteln. 

Dies gilt unabhängig von der Rechtsform und der Größenklasse des 
bilanzierenden Unternehmens. Auch die anlässlich einer Betriebs-
veräußerung, Betriebsaufgabe, Änderung der Gewinnermittlungsart, 
eines Gesellschafterwechsels oder in Umwandlungsfällen aufzustel-
lende Bilanz (E-Bilanz) ist durch Datenfernübertragung an die Fi-
nanzverwaltung zu übermitteln. 



SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEH-
MEN: Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Sonder-
abschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter 
wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraus-
setzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 
folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zu-
sätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % 
in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann entschei-
den, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 
beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevante Be-
triebsvermögensgrenze beträgt bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
125.000 € bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Die Gewinn-
grenzen bei Einnahme-Überschuss-Rechnern liegt bei 100.000 €. 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG KANN SINNVOLL SEIN: Steuer-
pfl ichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wol-
len – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 
Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebs-
größenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderab-
schreibung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der 
Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vor-
jahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2014 eine 
Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er 
bereits für 2013 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 
(= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich 
in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für die wei-
teren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € 
vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung im An-
schaffungsjahr auszugleichen. Schafft er im Jahr 2014 die Maschine 
an, kann er zusätzlich eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % 
(= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte An-
schaffung/Herstellung und die später tatsächlich durchgeführte In-
vestition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investitions-
abzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in 
dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige Bescheide 
korrigiert und es entstehen Zins aufwendungen.

Der BFH hat mit Urteil vom 11.7.2013 jedoch entschieden, dass das 
Gesetz die Verzinsung lediglich für die rückwirkende Streichung eines 
Investitionsabzugsbetrags nach durchgeführter Investition wegen 
Nichteinhaltung bestimmter Nutzungsvoraussetzungen regelt. Dem 
Gesetzgeber sei bewusst gewesen, dass sich bei Ausbleiben der In-
vestition eine vergleichbare Rechtslage ergibt. Gleichwohl ordnet er 
für diesen Fall die rückwirkende Verzinsung nicht ausdrücklich an. 
Damit entschied er die in zahlreichen Betriebsprüfungen erörterte 
Frage nach der rückwirkenden Verzinsung der Steuernachforderung 

zugunsten der Unternehmer – allerdings nur mit Wirkung für die 
Vergangenheit. Denn für ab 2013 beanspruchte Investitionsabzugs-
beträge ist die Verzinsung bei rückwirkendem Wegfall des Anspruchs 
durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz ausdrücklich ge-
setzlich geregelt worden.

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die 
Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass 
der Steuerpfl ichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in 
einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung 
zu mindestens 90 % im Jahr des Erwerbs und im Folgejahr). Des 
Weiteren muss der Steuerpfl ichtige das Wirtschaftsgut in den beim 
Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner Funktion nach benen-
nen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angeben. 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag 
auch für einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. 
Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein 
Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird der Pkw ausschließlich den Arbeitnehmern zur 
Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestellte GmbH-Geschäfts-
führer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nutzung. 

GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: Geschenke an Personen, 
die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, 
Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen 
werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 
35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenker zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an 
einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, 
deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-
zugsmöglichkeit in vollem Umfang – Ausnahme: Geschenke bis 10 €.

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im 
Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. 
Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt 
jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den Empfänger von der 
Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit, Kinder-
geburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 40 € müssen nicht pauschal 
besteuert werden. Übersteigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk 
nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 
ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann er eine 
besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter 
können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 
Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozi-
alversicherungspfl ichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen 
(für Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

Basiszinssatz: seit 1.7.2013 = - 0,38 %, 1.1.2013 - 30.6.2013 = - 0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: https://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2013: Oktober 105,9; September = 106,1; August = 106,1; Juli =106,1; Juni = 105,6; 
 2010 = 100 Mai = 105,5; April = 105,1; März = 105,6; Februar = 105,1; Januar = 104,5
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: 
  http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


